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Beilagenhinweis
Der Gesamtauflage liegen das Stichwortverzeich-
nis 2021 sowie ein Erhebungsbogen für den Potsda-
mer Mietspiegel 2022 bei.

KOMMENTAR

Grundsteuerreform
Es könnte so einfach sein, 
hätte man das Flächen-
modell gewählt

Von Lars Eichert, Landesvorsitzender Haus & Grund Brandenburg
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Für die erforderliche Neuregelung der Grundsteuer hatte 
Haus & Grund mit dem Flächenmodell eine einfache und trans-
parente Regelung vorgeschlagen. Brandenburg sowie zehn 
weitere Bundesländer haben sich bei der Reform jedoch für 
das Modell vom damaligen Bundesfinanzminister und jetzigen 
Bundeskanzler Scholz entschieden und damit eine Regelung 
geschaffen, die mehr Bürokratie und letztlich höhere finanzielle 
Belastungen für die Bürger mit sich bringen wird. Statt auf die 
Flächen abzustellen, müssen nun Millionen von Immobilien 
neu bewertet werden.
Gescheitert ist die alte Regelung zur Grundsteuer aber genau 
an diesem Problem, dass über Jahrzehnte die Anpassung der 
Bemessungswerte für Grundstücke und Häuser nicht stattge-
funden hat. Was über lange Zeit nicht ging, soll nun innerhalb 
eines viel kürzeren Zeitraumes plötzlich funktionieren. 
Woher die Finanzämter, die Steuerberater und Gutachter jetzt 
die erforderlichen Kapazitäten für diese Aufgabe nehmen 
sollen, ist unklar. 
Es beginnt damit, dass alle Eigentümer zwischen Juli und Okto-
ber dieses Jahres eine Erklärung gegenüber ihrem Finanzamt 
abgeben müssen, bei der sie mit dem Stichtag 1. Januar 2022 
die erforderlichen Daten zu ihrer Immobilie angeben sollen. 
Ein Aufwand, der nicht zu unterschätzen ist, da viele der Daten 
noch beschafft werden müssen. Doch das ist nur der Auftakt 
für die Arbeit der Finanzämter, die Prüfung der Bescheide, Ein-
legung von Rechtsmitteln bei den Ämtern und anschließenden 
Klagen. Wenn die komplizierte und bürokratische Bewertung 
der Immobilie abgeschlossen ist, kommt es am Ende auch noch 
auf den Hebesatz der Kommune an.
Die Grundsteuer ist eine der wichtigen Einnahmequellen 
der Kommunen, so dass der Grundsatz gilt „Je klammer der 
kommunale Haushalt, desto höher der Hebesatz“. Da der Wert 
der Immobilien gegenüber der alten Bemessungsgrundlage 
deutlich gestiegen sein dürfte, müssen die Hebesätze gesenkt 
werden, wenn die Neuregelung der Grundsteuer wie stets 
angekündigt aufkommensneutral erfolgen soll. Dieses Ver-
sprechen kam jedoch nur von Bund und Ländern. 
Letztlich haben es aber die Kommunen mit der Festlegung 
des Hebesatzes in der Hand, ob den Bürgern nur zusätzliche 
Bürokratie übergeholfen wird, oder ob sie zusätzlich auch noch 
zur Kasse gebeten werden. 
So wie bei jeder Gebührenerhöhung für die Straßenreinigung, 
Müll, Wasser und Abwasser, werden die Bürger es also sehr 
schnell merken, ob die Verantwortlichen in den Verwaltungen 
und kommunalen Parlamenten es damit ernst meinen, dass die 
Kosten des Wohnens nicht steigen sollen, oder nur wieder mal 
mit dem Finger auf andere zeigen und die von ihnen maßgeblich 
beeinflussten Nebenkosten ausklammern. Zur Neuregelung 
der Grundsteuer kann man mit Bedauern nur feststellen, dass, 
was lange währt, nicht gut werden muss.
Der Brandenburger Werbeslogan bleibt leider mal wieder im 
Konjunktiv. „Brandenburg. Es könnte so einfach sein.“ Hätte 
man nur mehr Mut gehabt und das Flächenmodell gewählt.


